
schützt vor Strafe nicht“ hielt er einen
Vortrag zu den Themen „Arbeits-
schutzgesetz“, „Betriebssicherheits-
verordnung“ und der Berufsgenossen-

Die Durchführung dieser bewährten
und darüber hinaus kostengünstigen
Veranstaltungen liegt natürlich nicht
nur bei den zuständigen Technischen
Aufsichtsbeamten, ganz im Gegen-
teil. Viele Seminare und Informations-
veranstaltungen zur Verbesserung des
Arbeitsschutzes werden durch eigene
Mitarbeiter gestaltet, Sachkundige
aus anderen Bereichen des Konzerns
oder der freien Wirtschaft werden
eingebunden und bringen ihre Leis-
tung zur Bewältigung dieser Aufgabe
ein.

Gesetzgebung im
Arbeitsschutz – 
ein trockenes Thema?

In einem unserer größeren Mit-
gliedsbetriebe hatte man sich dazu
entschieden, im Rahmen  der diesjäh-
rigen Aktion mit den Teamsprechern
und Sicherheitsbeauftragten die ak-
tuelle Gesetzgebung im Arbeitsschutz
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zu diskutieren. Der Technische Auf-
sichtsbeamte übernahm  die Einfüh-
rung zu den insgesamt vier Veranstal-
tungen. Unter dem Motto „Unkenntnis

Abgerundet wurden die Veranstaltungen mit praktischen Versuchen an dem Modell einer
Bandauflaufstelle (maximale Geschwindigkeit 69 m/min), durch das auch die Hartgesot-
tenen, die bei einer mit 350 m/min laufenden Maschine von sich dachten, alles im Griff zu
haben, einen gehörigen Respekt vor der Kraft und Schnelligkeit einer Auflaufstelle gewonnen
haben.

Innerbetriebliche Seminare ergänzen das Seminarangebot der Papiermacher-Berufsgenossen-

schaft (siehe „Papiermacher-BG“ 08/2004) durch eine maßgeschneiderte Qualifizierung und

Weiterbildung der Mitarbeiter. Ob „Management-Strategie-Arbeitssicherheit“, „Aktion: Sicherer

Auftritt“ oder  „Grundkurs für Sicherheitsbeauftragte“ einer neuen Papierfabrik – Dauer und

Inhalte sind individuell vereinbar und damit auf die betrieblichen Bedürfnisse abstimmbar.



Nach einem Ar-
beitsunfall erbringt
die Berufsgenos-
senschaft Leistun-
gen wie z. B. die

Übernahme der Kosten für die Heilbe-
handlung, die Zahlung des Verletzten-
geldes nach Ablauf des Lohnfortzah-
lungszeitraums oder ggf. die Zahlung
einer lebenslangen Rente. 

Der Gesetzgeber hat den Unfall-
versicherungsträgern aufgegeben,
diese Aufwendungen von einem
eventuellen Verursacher zurückzufor-
dern. Diese zivilrechtlichen Ansprüche

gegen den Verursacher bzw. dessen
Versicherer lassen sich in der Regel
durch einen außergerichtlichen Ver-
gleich realisieren. Gelingt dies nicht,
kann ein jahrelanger Rechtsstreit die
Folge sein.

Der Unfall
Am 16.04.1997 um 0.40 Uhr

kommt es in einem Mitgliedsbetrieb
der Papiermacher-Berufsgenossen-
schaft (PMBG) zu einem Papierstau
nach einem Bahnabriss an der Aufrol-
lung eines Kalanders. Maschinenfüh-
rer P., gelernter Feinmechaniker und

seit der Inbetriebnahme vor rund ei-
nem Jahr an dieser Maschine einge-
setzt, will durch den Rückwärtslauf der
Aufrollung Papierfetzen entfernen.
Durch die Umkehr der Laufrichtung
entsteht zwischen der Andruckwalze
und dem Tambour eine lebensgefährli-
che Einzugstelle. Als P. auf dem glat-
ten Papier ausrutscht, gerät er mit bei-
den Händen in den ungeschützten
Einlauf und zieht sich sehr schwere
Verletzungen beider Hände mit einem
Verlust des Zeigefingers u. Mittelfin-
gers der rechten Hand und des Mittel-
fingerendgliedes der linken Hand zu.

§§§
§§

schaftlichen Vorschrift (BGV A 1)
„Grundsätze der Prävention“. Ob-
wohl von den Teilnehmern nicht da-
rum beneidet, über diese „trockenen“
Themen zu referieren, gelang es dem
Vortragenden, wichtige Sachverhalte
anschaulich darzustellen. 

Darauf aufbauend hat sich in al-
len Gruppen eine lebhafte Diskussion
entwickelt, die durch die aktive Teil-
nahme des Betriebsleiters eine beson-
dere Qualität erreichte. Er machte
deutlich, dass in einer Papierfabrik
nichts so Wichtiges produziert
werde, was eine Verletzung oder Ge-
sundheitsgefährdung der Mitarbeiter
rechtfertigen würde. Die Gesundheit
der Mitarbeiter habe Vorrang vor der
Quantität. Jeder habe das Recht, bei

einem Sicherheitsmangel die Arbeit
einzustellen und falls erforderlich, so-
gar die „heilige Kuh“ der Papierma-
cher, die Papiermaschine, abzuschal-
ten. Diese Aussage war in ihrer Deut-
lichkeit auch für die älteren Mitarbei-
ter überraschend und es hat sie ge-
freut, auf diese Art und Weise in ihrer
Eigenverantwortung bestärkt zu wer-
den. Um die Begeisterung auf den
richtigen Weg zu bringen, betonte
der Betriebsleiter aber auch, dass
den selbstverständlichen Rechten
auch Pflichten gegenüberstehen. Die
Mitarbeiter seien schließlich in erster
Linie dazu da, die Produktion auf-
rechtzuerhalten und nicht, die Ma-
schinen abzuschalten. Jeder Mitarbei-
ter habe alles Nötige zu tun, seine

Aufgabe sicher zu erfüllen. Wenn er
nicht mehr weiterkomme, müsse er
das Problem unverzüglich auf eine 
höhere Ebene übertragen und seine
Vorgesetzten informieren. Es  dürfe
nicht dazu kommen, dass er seine ei-
gene Gesundheit und die seiner Kol-
legen aufs Spiel setze. Das sei in die-
sem Unternehmen nicht nur uner-
wünscht, es sei verboten. 

Es war sicher auch ein Verdienst
dieser klaren Stellungnahme, dass
die Seminare so erfolgreich liefen. 

In einer Sache waren sich übri-
gens alle Teilnehmer einig: Es darf
nicht nur bei dieser Veranstaltung blei-
ben. Die Themen für das nächste Jahr
haben die Teilnehmer daher bereits
vorgegeben.                                         KA
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Ein Unfall mit (Rechts-)Folgen
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Die Rettungskette funktioniert reibungs-
los. P. wird mit dem Krankenwagen in
ein Krankenhaus gebracht, wo er so-
fort operiert und stationär aufgenom-
men wird.

Rund fünf Monate später, im Sep-
tember 1997, ist P. wieder arbeitsfä-
hig und kann seine Tätigkeit am Ka-
lander aufnehmen. Er hat jedoch er-
hebliche Verletzungen davongetra-
gen, die ihn zeitlebens an diesen
schweren Unfall erinnern werden und
für die er von der PMBG eine Verletz-
tenrente erhält. 

Die Frage nach dem
Schadenersatz (Regress)

Durch die Leistungen (z.B. Heilbe-
handlungskosten, Rente) der PMBG
sind die zivilrechtlichen Schadener-
satzansprüche des Maschinenführers
P. auf die PMBG übergegangen.
Nach Prüfung der Sach- und Rechts-
lage werden von der PMBG am
29.07.1997 die Schadenersatzan-
sprüche unter anderem mit dem Hin-
weis auf Verletzungen der Vorschriften
nach dem Produkthaftungsgesetz
gegenüber dem Hersteller der Anlage
angemeldet. Die durch die Umkeh-
rung der Laufrichtung entstehende Ein-
zugstelle war nicht abgesichert. Auch
findet sich in der Betriebsanleitung des
Herstellers kein Hinweis auf eine Ge-
fährdung durch einen Rückwärtslauf
der Aufrollung. Andererseits konnte
aus den technischen Unterlagen des
Herstellers entnommen werden, dass
dort die Möglichkeit des Rückwärts-
drehens schon vor der Inbetrieb-

nahme eindeutig spezifiziert worden
war. Darüber hinaus wies ein bauglei-
cher zweiter Kalander die gleiche Ge-
fährdung für die Beschäftigten auf. 

Der Haftpflichtversicherer des Her-
stellers lehnt eine Regulierung ab und
beruft sich dabei darauf, dass die da-
malige Lieferung nicht die Elektroan-
triebe umfasst habe und deshalb der
Mitgliedsbetrieb der PMBG hierfür
und für die Folgen des Unfalls von P.
die Verantwortung trage. 

Die weiteren Recherchen ergeben
jedoch, dass der Hersteller in den da-
maligen Verträgen die EG-Konformi-
tätserklärung gemäss der EG-Maschi-
nenrichtlinie über die „Lieferung/
Montage/Installation und Inbetrieb-
nahme des Gesamtkomplexes
Streichmaschine mit komplett schlüs-
selfertig montierten und in Betrieb ge-
nommenen zwei Kalandern“ ausge-
stellt hatte. Daraufhin unterbreiten die
Anwälte des Herstellers der PMBG
das Angebot, mit der Übernahme der
bis zum Jahre 1998 entstandenen
Kosten von rund 5.000 Euro die Sa-
che endgültig abzufinden. Dieses An-
gebot ist nicht akzeptabel, weil
wegen der schweren Verletzungen
des Versicherten mit weiteren, erheb-
lichen Aufwendungen für die PMBG
gerechnet werden muss.

Die gerichtliche Fest-
stellung der Haftung des
Herstellers

Da eine außergerichtliche Eini-
gung nicht zu erzielen ist, reicht die
PMBG im Mai 1999 Schadenersatz-

klage gegen den Hersteller ein:
September 2000: Vergleichsvor-

schlag des Gerichts – 3/4 der Auf-
wendungen der PMBG sollen durch
den Maschinenhersteller ersetzt
werden.

November 2001: Erneuter Ver-
gleichsvorschlag – der Hersteller soll
25.000 Euro an die PMBG zahlen. 

Dezember 2001: Urteil des Land-
gerichtes Osnabrück – das Gericht
spricht der PMBG die bisherigen und
zukünftigen Aufwendungen zu 3/4
zu. 

Weil das Gericht in seiner Ent-
scheidung von einem Mitverschulden
des Geschädigten P. von 1/4 aus-
geht, legt die PMBG Berufung zum
OLG Oldenburg ein. 

Mai 2002: Vergleichsvorschlag
des OLG – jetzt soll die Beklagte ins-
gesamt 30.000 Euro zahlen.

Juli 2002: Das OLG stellt wesentli-
che Verfahrensmängel fest und ver-
weist zurück an die 1. Instanz (Land-
gericht Osnabrück). 

Dezember 2002:  Es ergeht ein
Beweisbeschluss, wonach der Sach-
verhalt durch die Einholung eines
Sachverständigengutachtens aufge-
klärt werden soll.

Januar 2004: In der mündlichen
Verhandlung vor dem Landgericht Os-
nabrück führt der Sachverständige u.
a. aus, dass der Unfall „...nur denk-
bar ist und möglich, weil die Aufrol-
lung im Einzelbetrieb rückwärts laufen
konnte.“ 

März 2004: Entscheidung des
LG Osnabrück über die zivilrechtliche
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Die Durchführung dieser bewährten

Haftung für den Schadenfall –
Danach erhält die PMBG vollen Er-
satz für ihre bisherigen und zukünfti-
gen Ansprüche. Das Gericht begrün-

det seine Entschei-
dung damit, dass
die Beklagte (der
Maschinenherstel-
ler) in vollem Um-

fang ersatzpflichtig nach den Vor-
schriften des Produkthaftungsgesetzes
sei, „...weil der Kalander an einem
schwerwiegenden Mangel litt, der
die Verkehrssicherheit der Maschine
wesentlich beeinträchtigt und zu dem
Unfall geführt hat.“ Und weiter: „In-
folge der Konformitätserklärung war
die Beklagte zudem verpflichtet, die
Maschine so auszustatten, dass sie
einen Rückwärtslauf in der Aufrollung
nicht vorsah... . Dies hätte die Be-
klagte im eigenen Verantwortungsbe-
reich bei der Inbetriebnahme im
Hinblick auf geltende Sicherheits-
vorschriften überprüfen müssen. In
dem sie dies nicht getan hat... be-
gründet dies eine Alleinhaftung der
Beklagten.“

Und bezüglich der Frage des Mit-
verschuldens, welches das gleiche
Gericht noch in seiner Entscheidung
vom Dezember 2001 mit 1/4 be-
wertet hatte, wurde jetzt festgehalten:
„Bei dieser Sachlage muss der ver-
letzte Arbeitnehmer und damit die
Klägerin sich kein Mitverschulden an-

rechnen lassen, da die Beklagte eine
offenkundig fehlerhafte und sehr ge-
fährliche Schaltung zuließ, die auf je-
den Fall hätte von vornherein verhin-
dert werden müssen“.

Klare Vereinbarungen
erforderlich

Der geschilderte Fall zeigt einmal
mehr, wie wichtig es ist dass Sie mit
Herstellern und Lieferanten, klare und
umfassende Vereinbarungen treffen,
diese  dokumentieren und archivie-
ren. In unserem Mitgliedsbetrieb
wurde dies hervorragend erfüllt: Zum
einen waren klare Absprachen ge-
troffen worden, welche Partei welche
Aufgaben zu übernehmen und dafür
die Verantwortung zu tragen hat.
Zum anderen war unser Mitgliedsbe-
trieb jederzeit in der Lage, die aus
den Einwänden der Gegenseite re-
sultierenden Anfragen der PMBG zur
Begründung der Ansprüche durch In-
formationen und Unterlagen zu
„unterfüttern“. Und nicht nur das: Die
Kooperation zwischen Mitgliedsbe-
trieb und PMBG zur Klärung und
Durchsetzung der sieben Jahre an-
dauernden Regressfrage war nicht
nur erfolgreich. Sie war auch von
gegenseitigem Vertrauen geprägt
und dem Willen, das gemeinsame
Ziel zu erreichen:

Der Mitgliedsbetrieb kann in die-
ser Sache nicht nur eigene Ansprüche

aus vertragsrechtlicher Sicht (z. B.
Kosten für Gewährleistung, Nach-
besserungen, Produktionsausfall, Um-
rüstungen), sondern auch die nach
dem Unfall von P. geleistete Lohnfort-
zahlung einfordern. 

Fragen zu diesem Thema beant-
wortet Ihnen gerne der Autor dieses
Artikels und Leiter der Regressabtei-
lung, Herr Roland Kornes, 
Fon: 06131 785 438, 
e-Mail kornes@lpz-bg.de.      

KO
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